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(resetze und Verordnungen

betreffend

das Unterrichtswesen in der Schweiz
im Jahre 1922.

A. Eidgendssische Erlasse.

Keine.

B

B. Kantonale Gesetze und Verordnungen (Reglemente, Lehrpléne etc.).

I. Kanton Zirich.

1. Mittelschulen.
I. Schulordnung der Kantonsschule Ziirich. (Vom 23. Mai 1922.)

2. Reglement iiber die Maturitdtspriifungen der Kantonsschule in

Winterthur. (Vom 23. Mai 1922.)

§ 1. Die Maturitatspriifungen der Abiturienten der Kan-
tonsschule in Winterthur fiir den Eintritt in die Hochschulen zer-
fallen in zwei Teile. : -

Der erste Teil findet am Schlusse der 6. Klasse des Gym-
nasiums und der 3. Klasse der Industrieschule, der zweite am
Schlusse der 7. Klasse des Gymnasiums und der 4. Klasse der
Industrieschule statt.

Zu den Maturitdtspriifungen werden in der Regel nur solche
Abiturienten zugelassen, die der Anstalt wenigstens ein Jahr vor
der ersten Priifung als regelmifBige Schiiler angehért haben.

¢ 2. Die Priifungen sind jeweilen offentlich auszuschreiben.

§ 3. Die Priifungen werden unter Mitwirkung der Lehrer der
obersten Klassen als Examinatoren von der Aufsichtskommission
abgenommen, eventuell unter Zuzug weiterer Experten.

§ 4. Fiir die Erkldrung der Reife sind die Leistungen in fol-
genden Fiachern maBgebend:



	Eidgenössische Erlasse

